
sehen Beziehungen zwischen 
den Kooperationspartnern ge
staltet werden. Mit zwei- und 
mehrseitigen Vertragsbezie
hungen werden die rechtlichen 
Ansprüche und Verpflichtun
gen der einzelnen Partner auf 
der Basis von Ware-Geld-Be
ziehungen geregelt. Dem Ver
trag kommt innerhalb der 
Kooperationsgemeinschaft die 
Rolle eines wichtigen Leitungs
instrumentes zu.
Es gibt immer noch Erschei
nungen, daß die Verträge nur 
das Werk einiger „Experten“ 
sind; Wo so verfahren wird, 
verlieren die Verträge ihre 
Wirkung, bleiben sie ein Stück 
Papier. Doch mit den Verträ
gen sollen die ökonomischen 
Beziehungen und damit auch 
die menschlichen Beziehungen 
zwischen den Kooperations
partnern geregelt werden. Da
zu ist die Mitarbeit und die In
itiative jedes Mitgliedes der 
Genossenschaft, jedes Landar
beiters erforderlich. Sie sind 
es, die die Verträge mit Leben 
erfüllen und damit die Ent
wicklung ihres Betriebes als 
auch der Kooperationsgemein
schaft gestalten. Deshalb soll
ten die Grundorganisationen in 
den LPG und VEG darauf Ein
fluß nehmen, daß die Leitun
gen die Verträge gemeinsam 
mit den Bauern und Land
arbeitern beraten und ausar
beiten.

Verbands- und Beiräte
In zunehmendem Maße ent
wickelt sich jetzt die enge Ver
flechtung zwischen der Land
wirtschaft, der Verarbeitungs
industrie und dem Handel in 
Form von vertikalen Koopera
tionsbeziehungen. Damit eröff
nen sich neue Möglichkeiten, 
die sozialistische Demokratie 
weiter zu entfalten. Mit den 
Beziehungen zwischen den 
Werktätigen der Landwirt
schaft, der Nahrungsgüterwirt
schaft und des Handels wird 
das Entscheidungsfeld der in
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den Kooperationsgemeinschaf
ten zusammenarbeitenden Pro
duzenten erweitert. Sie werden 
in die Lage versetzt, die ge
samtvolkswirtschaftlichen Zu
sammenhänge besser zu ver
stehen, mit höherer Sachkennt
nis in ihren Betrieben zu ent
scheiden und den entsprechen
den Einfluß auf die Entwick
lung ihrer Partner zu nehmen.
Diese neuen Beziehungen 
brachten auch eine weitere Ent
wicklung des demokratischen 
Inhalts der Leitung mit sich. 
Dort, wo Kooperationsver
bände zur zielgerichteten Zu
sammenarbeit bei der Produk
tion bestimmter hochwertiger 
Erzeugnisse entstehen, bilden 
sich Kooperationsverbands
räte. Sie organisieren und ent
wickeln die Kooperationsbezie
hungen.
Außerdem sind bei den Verar
beitungsbetrieben, die direkte 
vertragliche Beziehungen zu 
LPG und VEG haben, Beiräte 
aus Vertretern aller Beteiligten 
tätig, die Erzeugerbeiräte. Ihre 
Aufgabe ist es, die enge Zu
sammenarbeit der Endprodu
zenten mit allen Partnern zu 
fördern, die besten Lösungen 
bei der Koordinierung der 
Pläne zu finden, Einfluß auf 
die Durchsetzung des wissen
schaftlich-technischen Fort
schritts zu nehmen, um die 
rationellste Produktion und 
Verarbeitung zu erreichen. Sie 
befassen sich mit der Investi
tionstätigkeit, mit den Verträ
gen, ihrer Kontrolle, mit Pro
blemen der materiellen Inter
essiertheit und des Wettbe
werbs. So sind die Garantien 
gegeben, daß sich die Bezie
hungen zwischen den Betrieben 
der Landwirtschaft und der 
Verarbeitungsindustrie zum 
beiderseitigen und zum volks
wirtschaftlichen Nutzen gestal
ten, so daß keiner übervorteilt 
wird.
Die Herausbildung dieser 
neuen ökonomischen und so
zialen Beziehungen zwischen

Landwirtschaft, Nahrungs
güterwirtschaft und Handel 
machen auch Veränderungen 
und einen weiteren Ausbau der 
Demokratie in der staatlichen 
Leitung möglich und erforder
lich. Sie erhöhen die Verant
wortung der Landwirtschafts
räte. Das System der demo
kratischen und komplexen 
Leitung der Landwirtschaft 
Wurde auf den gesamten Be
reich der Nahrungsgüterwirt- 
schaft ausgedehnt. Es sind Vor
aussetzungen für eine enge Zu
sammenarbeit zwischen wirt
schaftsleitenden und territoria
len Organen geschaffen wor
den.

Anleitung der Genossen
Mit der Entfaltung der Demo
kratie auf allen Ebenen, ihrem 
umfassenden Eindringen in die 
Leitung der Wirtschaft, setzen 
wir den Weg der erfolgreichen 
zwanzigjährigen Agrarpolitik 
unserer Partei fort. Aufgabe 
der Grundorganisationen und 
ihrer Leitungen ist es, die Be
deutung der Demokratie für 
die Festigung der Kooperation 
in jedem Betrieb klarzumachen 
und ideologische Hemmnisse 
zu beseitigen. Eine Hilfe wäre 
es für sie< wenn diese Frage 
einmal in der Parteiaktiv
tagung der Kooperationsge
meinschaft grundsätzlich be
handelt werden würde.
Die Parteileitungen sollten be
sonders mit den Genossen ar
beiten, die in den Organen 
der Kooperation vertreten sind. 
Diese Genossen haben die Auf
gabe, in diesen Organen zu 
sichern, daß die Beschlüsse der 
Partei die Grundlage für die 
Arbeit bilden. Durch ihr Wir
ken und Auftreten müssen sie 
mit dazu beitragen, daß die 
Organe der Kooperation eine 
aktive Arbeit leisten und ihrer 
Verantwortung gerecht wer
den.
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